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Einleitung 
Das Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ ist in der Katholischen jungen Gemeinde (fort-
laufend kurz KjG) Gevelsberg seit 2012 präsent und nach dem Bildungskonzept des Diözesan-
verbandes fester Bestandteil der Leiterausbildungen. Nach einer eigenen Risikoanalyse am 10. 
Oktober 2018 ist anschließend dieses institutionelle Schutzkonzept (kurz ISK) erstellt worden, 
dass den Schutz von Kindern und Jugendlichen sicherstellen soll. 

Minderjährige verdienen einen besonderen Schutz in unserer Gesellschaft und Kirche. Sie 
brauchen Räume, in denen sie sich entfalten und lernen dürfen. Mit unserem Schutzkonzept 
möchten wir einen Teil dazu beisteuern, Minderjährige in vielfältiger Weise zu schützen und 
unterstützen. 

Dieses ISK gilt für den KjG Pfarrverband St. Marien Schwelm und alle darunterliegenden Ebe-
nen. Dies schließt insbesondere diese Aktivitäten innerhalb der Pfarrei ein: 

• Ferien- und Kurzfreizeiten 
• Gruppenstunden 
• Leitungsrunden 
• Mitgliedervollversammlungen 
• Sonstige Aktivitäten der KjG innerhalb und außerhalb der Pfarrei 

Bei der Planung und Durchführung dieser Aktionen muss das ISK berücksichtigt werden. Ziel 
ist es, dauerhaft ein hohes Schutzniveau für Kinder und Jugendliche sicherzustellen und alle 
für das Thema zu sensibilisieren. 

Nach dem Beschluss der Mitgliedervollversammlung vom 17. November 2018 tritt dieses ISK 
unmittelbar in Kraft, zuletzt wurde es in der vorliegenden Form durch die Mitgliedervollver-
sammlung vom 30. November 2020 verabschiedet. 

Danksagung 
An dieser Stelle dankt die Pfarrleitung herzlich Präventionsfachkraft Simone Isfort, die mit 
sachkundigem Rat maßgeblich an der Erstellung dieses Schutzkonzepts beteiligt war und als 
Ansprechpartnerin bei Unsicherheiten zur Verfügung stand. 

Für die Inspiration und Vorlage der 2020 eingebrachten Veränderungen danken wir Herrn Nils 
Schultz des KjG-Pfarrverbands St. Urbanus Gelsenkirchen-Buer.  
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Risikoanalyse 
Die am 10. Oktober 2018 durchgeführte Risikoanalyse geht von den aktuellen Kernaufgaben 
der KjG vor Ort aus: 

• Kinderfreizeiten 
• Kurzfreizeiten (Messdienerfahrt, Jugendfreizeit) 
• Nach- und Vortreffen der Kinderfreizeit 
• Mitgliedervollversammlungen 

Verantwortlich für die KjG als solche zeichnet sich die gewählte Pfarrleitung. Für die Freizeit-
angebote ist eine ernannte Hauptverantwortliche Leitungsperson Ansprechpartner. 

Besonders relevante Situationen und Orte 
Aufgrund der Erfahrung des Leitungsteams ergaben sich solche insbesondere relevante Situ-
ationen, Orte und Begebenheiten (ggf. mit Anmerkung über bisherige Lösungen): 

• Sanitäre Einrichtungen (insbesondere Duschen) 
• Weitläufiges Gelände 
• Raststätten (insbesondere durch Interaktion mit Gruppenfremden) 
• Schlafräume 
• Pausenzeiten (In denen Leiter nicht als Team auftreten und einzeln mit den Kindern 

interagieren) 
• Tagesauflüge (Die Kinder bewegen sich in Kleingruppen innerhalb der Öffentlichkeit) 
• Behandlung von Verletzungen, Leisten von Erster Hilfe (i.d.R. durch zwei Leiter) 

Zur Zeit der Analyse existierte noch kein Beschwerdesystem, das durch das vorliegende ISK 
etabliert werden soll. Durch die Schulungen waren bereits Regeln für angemessenen Umgang 
mit Nähe und Distanz bekannt. Ferner wird seit Jahren für eine offene Kommunikation und 
Streitkultur geworben, die innerhalb des Teams in Leiterrunden auch während der Freizeitan-
gebote zu einem offenen Austausch führen soll. In Verdachtsfällen oder bei konkreten Vorfäl-
len existierten bisher keine Handlungsanweisungen, die durch das vorliegende ISK nun formu-
liert werden. Auch werden konkrete Ansprechpartner benannt. Allgemeine Verfahrenswege 
sind durch Schulungen hinreichend bekannt – jedoch sind diese insbesondere auf die Kinder-
freizeit nicht angepasst. 

Schon vor der Risikoanalyse ist das Thema Prävention bei den Leitern durch verbindliche Schu-
lungen präsent. Jedoch ist dies nicht bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fall. 

  



} St. Marien Schwelm / Gevelsberg 
Institutionelles Schutzkonzept 

Seite 5 
 

Persönliche Eignung 
Laut Satzung der KjG trägt die Ortsleitung die Verantwortung für die Gewinnung und Berufung 
neuer Leiterinnen und Leiter sowie deren Aus- und Fortbildung. Durch die Ortsleitung ist dabei 
dauerhaft eine Person zum konkreten Ansprechpartner zum Thema Prävention zu benennen 
(im Folgenden Präventionsbeauftragter genannt), der außerdem für die Sicherstellung der per-
sönlichen Eignung aller ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter verantwortlich ist. 

Folgende Eigenschaften sind Grundvoraussetzung für eine Tätigkeit in der Leitungsrunde: 

• Alle Tätigen sind durch die Schulungsangebote des Diözesanverbandes Essen oder 
äquivalente Ausbildungen geschult 

• Sie sind Mitglied der KjG 
• Sie haben ein Mindestalter von 16 Jahren 
• Sie haben an einer Präventionsschulung gegen sexualisierte Gewalt teilgenommen so-

wie den Verhaltenskodex (s.u.) unterzeichnet 

Insbesondere muss jede Leiterin und jeder Leiter eine Vorbildfunktion erfüllen und dafür ge-
eignet erscheinen, die ihr und ihm anvertrauten Jugendlichen und Kinder verantwortungsbe-
wusst anzuleiten. Die Pfarrleitung behält sich daher vor, eine Bewerberin oder einen Bewerber 
aufgrund fehlender persönlicher Eignung abzulehnen oder bereits in der Leitung tätige Perso-
nen aufgrund von nachträglich festgestellter Untauglichkeit aus der Leitungsrunde auszu-
schließen. 

Erweitertes Führungszeugnis 
Laut Bistumsvorgaben und Bundeskinderschutzgesetz sind Gruppenleiterinnen und -leiter, die 
regelmäßig Kontakt mit Kindern (dazu zählen insbesondere auch Übernachtungssituationen) 
haben, verpflichtet, ein erweitertes Führungszeugnis einzureichen und dieses im Abstand von 
fünf Jahren zu erneuern. 

Einzureichen ist das erweiterte Führungszeugnis bei dem oben genannten Präventionsbeauf-
tragten oder dem Zuständigen in der Diözesanstelle, der auch ein Antragsschreiben zur Verfü-
gung zu stellen hat. Über die Vorlage der Zeugnisse verwaltet er eine entsprechende Übersicht 
in der Mitgliederdatenbank und füllt einen Dokumentationsbogen aus. Das Zeugnis verbleibt 
nach Vorlage im Besitz der betreffenden Person. Sollte dieser bereits ein Zeugnis vorliegen, 
dessen Ausstellung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, wird dieses akzeptiert. Wird das 
Führungszeugnis nicht vorgelegt bzw. nicht erneuert, ist eine Person nicht einzusetzen. Für 
den Fall, dass diese eine Straftat begangen hat oder ein Ermittlungsverfahren läuft, entschei-
det die Pfarrleitung individuell, wie verfahren wird. Der Präventionsbeauftragte der Pfarrlei-
tung hat die Vorlage seines Führungszeugnisses immer beim Diözesanverband zu verrichten. 

Des Weiteren verpflichtet sich jeder, der ehrenamtlich tätig ist, einen Verhaltenskodex zu un-
terschreiben, der eine persönliche Erklärung beinhaltet, die bestätigt, dass keine Straftaten 
begangen wurden. Der Präventionsbeauftragte ist verpflichtet, diesen zur regelmäßigen Über-
prüfung der Aktualität verschlusssicher aufzubewahren. 
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Aus- und Fortbildungen 
Alle Leiterinnen und Leiter, die mit Kindern und Jugendlichen regelmäßig in Kontakt sind, müs-
sen an einer Präventionsschulung gegen sexualisierte Gewalt teilgenommen haben. Spätes-
tens alle fünf Jahre muss eine auffrischende Schulung besucht werden. Die Pfarrleitung achtet 
darauf, dass die Teilnahme erfolgt und die Fristen eingehalten werden. Die besuchten Schu-
lungen werden von der Pfarrleitung in der Mitgliederdatenbank des Diözesanverbandes auf 
ihre Aktualität überprüft. 

Regelung für kurzfristige Engagements 
Sofern Personen kurzfristig für Tätigkeiten hinzugezogen werden, ist die Vorlage eines erwei-
terten Führungszeugnisses und ein Schulungsnachweiß anzustreben. Sofern das erweiterte 
Führungszeugnis oder der Schulungsnachweiß nicht mehr rechtzeitig vor der betreffenden 
Veranstaltung vorgelegt werden können, kann die Pfarrleitung in Zustimmung des genannten 
Präventionsbeauftragten die Eignung der betreffenden Person feststellen. In diesem Falle ist 
eine kurzfristige Einweisung zu beauftragen, in der dieses ISK zu besprechen und die Selbst-
verpflichtungserklärung von der betroffenen Person zur Kenntnis zu nehmen und zu unter-
schreiben ist. Schnellstmöglich sind das erweiterte Führungszeugnis vorzulegen und ein Schu-
lungsnachweiß anzustreben. 

Diese Regelung zur Einweisung greift nur einmalig, bei weiterem Einsatz der betreffenden Per-
son ist ein erweitertes Führungszeugnis und eine Schulungsnachweiß zwingend erforderlich. 
Sie kann nur als Ausnahmeregelung verstanden werden, bei der ein höheres Gut (etwa eine 
ausreichende Aufsicht) überwiegt.  
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Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen 
Die Stärkung von Kindern und Jugendlichen ist in den Grundsätzen der KjG fest verwurzelt und 
äußert sich beispielsweise darin, wie die Mitbestimmung in den Strukturen der KjG verankert 
ist. Dies geschieht u.a. durch folgende Maßnahmen: 

• Im Rahmen der Mitgliedervollversammlung besteht explizit ein Mitbestimmungsrecht 
für jede Altersgruppe. 

• Kinder und Jugendliche dürfen ihre Meinung und Empfindungen äußern, die durch die 
Leiterinnen und Leiter berücksichtigt werden. 

• Im Anschluss an Ferienfreizeiten wird über beispielsweise Fragebögen explizit die Mei-
nung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erbeten. 

• Der Entzug der Kinder und Jugendlichen aus der Gruppe (beispielsweise bei Nachtwan-
derungen) wird analysiert und besprochen. 

Die Pfarrleitung hat im Besonderen dazu Sorge zu tragen, dass Minderjährigen eine angemes-
sene Beteiligung an Entscheidungsprozessen, insbesondere der Mitgliedervollversammlung, 
gewährleistet wird. 

Wir unterstützen Minderjährige darin, sich eine eigene Meinung zu bilden, sowie diese zu äu-
ßern. Außerdem sollen sie lernen, ihre Ablehnung zu äußern und sich in für sie unangemesse-
nen Situationen Gehör zu verschaffen. Es soll das Vertrauen geschaffen werden, sich bei Sor-
gen und Problemen an ihre Gruppenleiterinnen und -leiter wenden zu können. Wir möchten 
Kinder und Jugendliche über ihre Rechte informieren.  
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Qualitätsmanagment 
Die Pfarrleitung ist für die regelmäßige Überprüfung der Aktualität und der Einhaltung des ISK 
durch Mitglieder des Leitungsteams und sonstige Beteiligte verantwortlich. Die Pfarrleitung 
hat dafür Sorge zu tragen, dass das Thema „Prävention“ ordnungsgemäß an die nachfolgende 
Pfarrleitung übertragen wird. Die Einhaltung der entsprechenden Schulungsfristen (s.o.) hält 
die Pfarrleitung nach. 

Das ISK soll bei allen Veranstaltungen der KjG herangezogen werden und anhand dessen be-
sprochen werden, ob alle Punkte bei der Planung nach bestem Wissen und Gewissen beachtet 
wurden oder ggf. angepasst werden müssen. Des Weiteren soll das ISK alle zwei Jahre von der 
Pfarrleitung geprüft und überarbeitet werden. Diese Überarbeitungen werden auf der Mitglie-
dervollversammlung besprochen. Das ISK wird öffentlich zur Verfügung gestellt.  
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Beschwerde- und Meldewege 
Meldungen oder Beschwerden über sexualisierte Gewalt können in unterschiedlichen Kontex-
ten oder Situationen auftreten. In jedem Falle stehen folgende Ansprechpartner zur Verfü-
gung: 

Präventionsbeauftragter der Pfarrleitung 
Dabei handelt es sich explizit um keine Präventionsfachkraft, sondern lediglich um einen in 
den Meldewegen informierten Ansprechpartner, der zu den richtigen Kontaktpersonen weiter-
vermitteln kann, jedoch nicht selbst tätig werden kann. 

Präventionsfachkraft des KjG Diözesanverbandes Essen 
Tim Westphal (Tel.: 0201 2455216, E-Mail: praevention@kjg-essen.de) 

Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt im Bistum Essen 
Angelika von Schenk-Wilms (Tel.: 0151 57150084, E-Mail: angelika.vonschenk-wilms@bis-
tum-essen.de) 

Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Gevelsberg 
Jugendzentrumsleiter Detlef Kottsieper (Tel.: 02332 5570-10) 

Weitere Ansprechpartner sind auf der Seite www.praevention.bistum-essen.de verfügbar. Im 
Folgenden befinden sich die Handlungsleitfäden des Bistums.  
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Verhaltenskodex 
Alle Leiterinnen und Leiter, die in regelmäßigem Kontakt mit Minderjährigen stehen, Mitglie-
der des Leitungsteams sowie sonstige Beteiligte sind verpflichtet, diesen Verhaltenskodex an-
zuerkennen und zu unterzeichnen. Die unterzeichneten Selbstverpflichtungserklärungen wer-
den vom aktuellen Präventionsbeauftragten der Pfarrleitung verwaltet. 

Wir treten entschieden dafür ein, Minderjährige zu schützen. Dafür legen wir uns auf folgende 
Verhaltensregeln und Grundhaltungen fest. Ausnahmeregelungen davon müssen nachvollzieh-
bar und transparent sein. 

Sprache und Wortwahl 
• Wir legen Wert auf respektvolle Kommunikation. 
• Wir verzichten auf eine beleidigende Wortwahl. 
• Wir achten auf Kommunikation auf Augenhöhe. 
• Wir nehmen die Bedürfnisse anderer ernst. 
• Wir verzichten bewusst auf sprachliche Grenzverletzungen und nehmen diese auch bei 

anderen nicht hin. 
• Wir wirken schlichtend und moderierend bei Konflikten. 

Gestaltung von Nähe und Distanz 
• Wir achten darauf, dass die individuellen (körperlichen) Grenzen von allen respektiert 

und eingehalten werden. 
• Wir gestalten Spiele, Methoden, Übungen, Aktionen und Aktivitäten so, dass die indi-

viduellen Grenzen nicht überschritten werden. Bei Spielen mit intensivem Körperkon-
takt sind diese besonders zu beachten. 

• Wir achten bei allen Teilnehmerinnen, Teilnehmern, Leiterinnen und Leitern auf ange-
messene Kleidung. 

• Wir achten insbesondere bei Situationen wie Umkleiden, Duschen, u. vglb. Auf eine 
Trennung von Geschlechtern sowie zwischen Leitern und Kindern. 

• Wir achten darauf, dass Leiterinnen und Leiter stets transparenten Kontakt mit Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern pflegen. 

• Wir reflektieren am Ende jeder mehrtägigen Veranstaltung unser Gruppenverhalten 
und insbesondere die Interaktion zwischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterei-
nander und mit Leiterinnen und Leitern. Bei besonderen Anzeichen reflektieren wir 
auch bei Spielen, Methoden, Übungen, Aktionen und Aktivitäten diese Interaktionen. 

• Wir achten bei Übernachtungssituationen auf geschlechtergetrennte und altersge-
rechte Unterbringung (auch für das Leitungsteam). 

• Wir achten insbesondere beim Fotografieren und Filmen darauf, dass die individuellen 
Grenzen aller eingehalten werden und respektieren eine Ablehnung. 

Zulässigkeit von Geschenken 
Geschenke und Bevorzugungen können eine ernst gemeinte und pädagogisch sinnvolle Zu-
wendung nicht ersetzen. Sie gehören nicht zu den pädagogischen Maßnahmen, die dazu die-
nen, um Kinder und Jugendliche, schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene zu selbstbewussten, 
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freien Menschen zu erziehen. Vielmehr können exklusive Geschenke, insbesondere, wenn sie 
nur ausgewählten Kindern zuteil werden, deren emotionale Abhängigkeit fördern. Daher ge-
hört es zu den Aufgaben der verantwortlich Tätigen, den Umgang mit Geschenken reflektiert 
und transparent zu handhaben. 

Umgang und Nutzung von (sozialen) Medien 
• Wir achten im Umgang mit (sozialen) Medien darauf, dass die individuellen Grenzen 

aller respektiert und eingehalten werden. 
• Wir achten auch im privaten Rahmen auf einen bewussten Umgang mit sozialen Me-

dien. 
• Wir beachten bei der Veröffentlichung von Foto-, Tonmaterial oder Texten das allge-

meine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen Bild. 

Disziplinierungsmaßnahmen 
Im Rahmen eines respektvollen Umgangs miteinander fordern wir das Einhalten vereinbarter 
Regeln nachhaltig ein. Auf Disziplinierungsmaßnahmen im angemessenen Maße greifen wir 
nur zurück, wenn die Notwendigkeit besteht, um zum Beispiel ein gemeinsames Miteinander 
auf einer Freizeit zu sichern. Wenn jemand keine Bereitschaft zeigt, sich an vereinbarte Regeln 
zu halten, kann im Einzelfall ein Ausschluss aus der Gruppe erfolgen. Jegliche Anwendung von 
Gewalt lehnen wir ab. 

Selbstauskunft 
Der Unterzeichner versichert, dass er nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexu-
alisierter Gewalt (§§ 171, 174–174c, 176–180a, 181a, 182–184f, 225, 232–233a, 234, 235 oder 
236 StGB) rechtskräftig verurteilt worden ist und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren ge-
gen ihn eingeleitet worden ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen 
die unterzeichnende Person eingeleitet wird, verpflichtet sie sich, dies der präventionsbeauf-
tragten Person der Pfarrleitung und der Person, die sie zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit be-
rufen hat, umgehend mitzuteilen.  
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Selbstverpflichtungserklärung 
Gemäß § 6 Abs. 3 der Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bistum Essen 

Ich habe das Institutionelle Schutzkonzept der Katholischen jungen Gemeinde Gevelsberg in 
der letztgültigen Version erhalten. Die im Verhaltenskodex formulierten Verhaltensregeln habe 
ich aufmerksam zur Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich, den Verhaltenskodex gewissen-
haft zu befolgen, insbesondere im Rahmen meiner Tätigkeit in der KjG Gevelsberg. 

 

_____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname 

 

_____________________________________________________________________________ 
Anschrift 

 

_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 

 

 

Diese Selbstverpflichtungserklärung wurde geprüft durch: 

 

_____________________________________________________________________________ 
Präventionsbeauftragte(r) der Ortsleitung 

 

_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 


